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Allgemeines   Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zur 
Genehmigung der Revision der Ortsplanung 
stellen wir fest, dass die an der Gemeinde-
versammlung vom 24. November 2022 be-
schlossene Vorlage nicht in allen Punkten 
genehmigungsfähig ist. 
 
Als problematisch erweisen sich folgende In-
halte: 

   z.K. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde beurteilt die vom AGR nach-
stehend erwähnten Punkte nicht als raum-
planerisch «Problematisch», hat jedoch in ei-
nigen Punkten einfach eine andere fachliche 
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Haltung als der Kanton. 
 
 

      

1. Baureglement (BauR)       
       
1.1 Art. 212 Abs. 2 Bst. e 
«Offene vorspringende Ge-
bäudeteile»  

 Im Rahmen der Genehmigung haben wir ei-
nen Fachbericht der kantonalen Denkmal-
pflege (KDP) ein-geholt. Ein Mass über die 
Fassadenflucht von max. 3.00 m würde orts-
bildfremde Proportionen zulassen, welche 
das Ortsbild allzu stark beeinträchtigen wür-
den. Insbesondere in Ortsbildschutzgebieten 
sowie wenn schützens- und erhaltenswerte 
Bauten betroffen sind, muss die Massstäb-
lichkeit der im Bauinventar eingestuften Ge-
bäude sowie der Nachbargebäude als Vor-
gabe gelten. Ein Mass über die Fassaden-
flucht von max. 3.00 m in den Ortsbild-
schutzgebieten ist zu breit definiert und für 
die Ortsbildschutzgebiete ortsbildunverträg-
lich und nicht genehmigungsfähig. Art. 212 
Abs. 2 Bst. e ist nicht genehmigungsfähig. 

 GV  Ein wesentlicher Teil des Baugebiets von 
Freimettigen liegt innerhalb einer Baugruppe 
und musste daher mit einem Ortsbildschutz-
gebiet überlagert werden. Daher betrifft der 
Genehmigungsvorbehalt auch einen mass-
gebenden Teil des Baugebiets. 
 
Der Vorbehalt zur gewählten Regelung der 
vorspringenden Gebäudeteile ist rechtlich 
unbegründet. Mit Art. 212 Abs 2 Lit. e wird 
bestimmt, ob es sich bei einem Bauteil um 
einen sogenannt vorspringenden Gebäude-
teil handelt oder nicht. Damit wird die proji-
zierte Fassadenlinie bestimmt und regelt, ab 
wann vorspringende Gebäudeteile zur Ge-
bäudelänge angerechnet werden müssen 
und bis zu welchen Massen eine Abstands-
privilegierung gewährt wird bzw. ab welchen 
Massen sie den ordentlichen Grenzabstand 
einzuhalten haben. Es ist kein Gestaltungs-
mass, d.h. mit 212 Abs 2 Lit. e wird nicht be-
stimmt, welche maximale Tiefe ein Balkon 
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oder ein anderer offener Gebäudeteil aufwei-
sen darf.  
 
Das Mass muss neu nach BMBV zwingend 
festgeschrieben werden. Dabei gilt die Ge-
meindeautonomie.  
 
In den Ortsbildschutzgebieten gilt Art. 511 
BR und Bauvorhaben mit Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild sind der kom-
munalen Fachberatung vorzulegen. Im Rah-
men dieser Gestaltungsbestimmungen ist im 
einzelnen Bauvorhaben zu bestimmen, wel-
che Auskragung ab der Fassadenflucht für 
offene vorspringenden Gebäudeteilen orts-
bildverträglich ist.  

       
  Innerhalb des Ortsbildschutzperimeters ist 

ein Mass über die Fassadenflucht von max. 
2.50 m festzulegen. 

    

       
  Rückmeldung AGR vom 09.02.2024: Die 

Kantonale Denkmalpflege (KDP) hält an 
ihren Genehmigungsvorbehalten fest 
und fügt an: «Wir möchten darauf hinwei-
sen, dass die kantonale Denkmalpflege 
für die Beurteilung aller Projekte 

   Gemäss interner Praxis ist die KDP nicht 
grundsätzlich für alle Projekte in einer Bau-
gruppe zuständig. Die Gemeinde verfügt 
über eine leistungsfähige kommunale Fach-
beratung nach Art. 99b BauV (Fachberatung 
Konolfingen/Freimettigen/Häutligen). 
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innerhalb einer Baugruppe zuständig ist: 
Projekte mit einem Mass über die Fassa-
denflucht von max. 3.00 m und eine 
Knickstockhöhe vom max. 1.70 m wer-
den wir grundsätzlich als bewilligungsun-
fähig beurteilen. Für die KDP ist weiter-
hin nicht zielführend, ein Mass über die 
Fassadenflucht von max. 3.00 m und 
eine Knickstockhöhe vom max. 1.70 m 
zu genehmigen, welches praktisch nicht 
bewilligungsfähig ist.» Wir bitten die Ge-
meinde daher nochmals, die Änderungen 
entsprechend dem Fachbericht der KDP 
vom 5. Juni 2023 vorzunehmen. 

Bauvorhaben im Ortsbildschutzgebiet müs-
sen der Fachberatung vorgelegt werden. 
 
Die Gemeinde ist nach wie vor nicht einver-
standen mit dem Genehmigungsvorbehalt.  
Der Vorbehalt zur gewählten Regelung der 
vorspringenden Gebäudeteile ist rechtlich 
unbegründet. Es wird eine Gestaltungsnorm 
mit der Bestimmung der projizierten Fassa-
denlinie vermischt. Zudem wird der Nut-
zungsspielraum für die Grundstücke inner-
halb des Ortsbildschutzperimeters gegen-
über heute eingeschränkt. (Siehe Argumen-
tation vorangehend.) 
 
Damit die Revision der baurechtlichen 
Grundordnung abgeschlossen werden kann, 
beugt sich die Gemeinde dem Druck des 
Kantons und ändert das Baureglement wie 
folgt ab: 

      e. Offene vorspringende Gebäudeteile: 
– dazu zählen vorspringende Gebäude-

teile, die ab Brüstung/Geländer auf 
mind. zwei Seiten offen sind (wie Bal-
kone, Terrassen, Aussentreppen, 
Rampen und dgl.), Vordächer und 
Dachvorsprünge 

– zulässiges Mass über Fassadenflucht 
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max. 3.0 m, im Wirkungsbereich des 
Ortbildschutzgebiets max. 2.50 m 

– zulässiger Anteil des zugehörigen 
Fassdenabschnitts max. 50 % 

– zulässige Unterschreitung des Grenz-
abstandes (A) max. 1.50 m 

 
 

      

1.2 Art. 212 Abs. 2 Bst. g 
«Geschosse»  

 In Art. 212 Abs. 2 Bst. g BauR ist eine zuläs-
sige Kniestockhöhe max. 1.70 m festgelegt. 
Eine Kniestockhöhe von 1.70 m hätte zur 
Folge, dass die zonenkonforme Gebäude-
höhe durch den Ausbau des Daches zu voll-
flächigem Geschoss praktisch überschritten 
wird und damit ortsbildfremde Proportionen 
zulässt. Insbesondere in Ortsbildschutzge-
bieten sowie wenn schützens- und erhal-
tenswerte Bauten betroffen sind, muss die 
Massstäblichkeit der im Bauinventar einge-
stuften Gebäude sowie der Nachbargebäude 
als Vorgabe gelten. Eine Kniestockhöhe mit 
dem Mass von 1.70 m in den Ortsbildschutz-
gebieten ist aus Sicht für die Ortsbildschutz-
gebiete ortsbildunverträglich, folglich das 
Mass zu hoch definiert und nicht genehmi-
gungsfähig. Zumindest in den Ortsbild-
schutzgebieten ist eine Beschränkung der 
Kniestockhöhe wichtig. 

 GV  Ein wesentlicher Teil des Baugebiets von 
Freimettigen liegt innerhalb einer Baugruppe 
und musste daher mit einem Ortsbildschutz-
gebiet überlagert werden. Daher betrifft der 
Genehmigungsvorbehalt auch einen mass-
gebenden Teil des Baugebiets. 
 
Bestehende Regelung in Art. 33 Abs. 3: 

 
 
Der Vorbehalt zur gewählten Regelung der 
vorspringenden Gebäudeteile ist rechtlich 
unbegründet.  
 
Die neue Messweise nach BMBV muss 
zwingend festgeschrieben werden. Daher ist 
auch das Mass auf die neue Messweise an-
zupassen und dabei gilt die Gemeindeauto-
nomie. Wird das Mass nicht um 20 cm 
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angepasst, würde das zulässige Nutzungs-
mass gegenüber heute reduziert.  
 
Zudem: 
– In den Ortsbildschutzgebieten gilt Art. 511 

BR und Bauvorhaben mit Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild sind 
der kommunalen Fachberatung vorzule-
gen.  

– Im Sinne der inneren Siedlungsentwick-
lung und der sehr beschränken Sied-
lungserweiterungsmöglichkeiten sollen 
die Dachgeschosse bestehender Bauten 
möglichst sinnvoll genutzt werden. Die 
Gemeinde will daher gegenüber heute die 
zulässigen Nutzungsmöglichkeiten nicht 
beschränken. 

       
  Die Kniestockhöhe ist in den Ortsbildschutz-

perimetern auf 1.50 m zu beschränken. 
    

       
  Rückmeldung AGR vom 09.02.2024: Die 

Kantonale Denkmalpflege (KDP) hält an 
ihren Genehmigungsvorbehalten fest 
und fügt an: «Wir möchten darauf hinwei-
sen, dass die kantonale Denkmalpflege 
für die Beurteilung aller Projekte 

   Gemäss interner Praxis ist die KDP nicht 
grundsätzlich für alle Projekte in einer Bau-
gruppe zuständig. Die Gemeinde verfügt 
über eine leistungsfähige kommunale Fach-
beratung nach Art. 99b BauV (Fachberatung 
Konolfingen/Freimettigen/Häutligen). 
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innerhalb einer Baugruppe zuständig ist: 
Projekte mit einem Mass über die Fassa-
denflucht von max. 3.00 m und eine 
Knickstockhöhe vom max. 1.70 m wer-
den wir grundsätzlich als bewilligungsun-
fähig beurteilen. Für die KDP ist weiter-
hin nicht zielführend, ein Mass über die 
Fassadenflucht von max. 3.00 m und 
eine Knickstockhöhe vom max. 1.70 m 
zu genehmigen, welches praktisch nicht 
bewilligungsfähig ist.» Wir bitten die Ge-
meinde daher nochmals, die Änderungen 
entsprechend dem Fachbericht der KDP 
vom 5. Juni 2023 vorzunehmen. 

Bauvorhaben im Ortsbildschutzgebiet müs-
sen der Fachberatung vorgelegt werden. 
 
Die Gemeinde ist nach wie vor nicht einver-
standen mit dem Genehmigungsvorbehalt.  
Der Vorbehalt zur gewählten Regelung der 
vorspringenden Gebäudeteile ist rechtlich 
unbegründet. Der Nutzungsspielraum für die 
Grundstücke innerhalb des Ortsbildschutz-
perimeters wird durch die Einführung der 
neuen Messweise gegenüber heute einge-
schränkt. (Siehe Argumentation vorange-
hend). Die Gemeinde ist der Meinung, dass 
die Einführung der neuen Messweise nach 
BMBV nicht zu einer Nutzungseinschrän-
kung führen darf. 
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     Damit die Revision der baurechtlichen 
Grundordnung abgeschlossen werden kann, 
beugt sich die Gemeinde dem Druck des 
Kantons und ändert das  Baureglement  
wie folgt ab: 
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      g Geschosse: 
– Untergeschoss: OK des fertigen Bo-

dens des darüberliegenden 1. Vollge-
schosses, im Mittel max. 1.20 m über 
die Fassadenlinie hinausragend. 

– Dachgeschoss: zulässige Kniestock-
höhe max. 1.70 m, im Wirkungsbereich 
des Ortbildschutzgebiets max. 1.50 m 

 
 

      

1.3 Art. 522 «Bäume»   In Art. 522 Abs. 2 BauR ist festgehalten, 
dass mit Zustimmung des Gemeinderates 
Fällungen bewilligt werden, wenn das öffent-
liche Interesse dagegen nicht überwiegt oder 
wenn die Hochstammbäume resp. Hoch-
stammobstbäume für Mensch, Tier und Ei-
gentum eine Gefährdung darstellen. Die Zu-
ständigkeit der Gemeinde für die Ausnahme-
bewilligungen beschränkt sich nur auf dieje-
nigen Objekte, die einzig aus landschaftsäs-
thetischen Gründen (nach Baugesetz) unter 
Schutz gestellt wurden. Für Objekte, die aus 
ökologischen Gründen (nach Naturschutzge-
setz) geschützt sind, ist das Regierungsstatt-
halteramt zuständig.  
 
Art. 522 BauR ist daher folgendermassen 
anzupassen und zu ergänzen: 

 GV  Die Einzelbäume, Baumgruppen und Baum-
reihen sind aus landschafts- und siedlungs-
ästhetischen Gründen geschützt und prägen 
das Orts- und Landschaftsbild innerhalb und 
ausserhalb des Siedlungsgebietes. Sie die-
nen nur untergeordnet dem ökologischen 
Ausgleich. Der Schutz der Hochstammobst-
baumgärten erfolgte auf Antrag an die Ge-
meindeversammlung. 
 
Das BR wird wie folgt angepasst: 
 
Art. 522 Abs. 1 BR: 
Die im Zonenplan eingezeichneten Einzel-
bäume, Baumgruppen und Baumreihen so-
wie Hochstammobstbaumgärten sind aus 
landschafts- und siedlungsästhetischen und 
ökologischen Gründen, die Hochstamm-
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obstbaumgärten aus ökologischen Gründen 
geschützt. 
 
Art. 522 Abs. 2 BR: 
Mit Zustimmung des Gemeinderates können 
Fällungen bewilligt werden, wenn das öffent-
liche Interesse dagegen nicht überwiegt oder 
wenn die Hochstammbäume resp. Hoch-
stammobstbäume für Mensch, Tier und Ei-
gentum eine Gefährdung darstellen. Mit Zu-
stimmung des Regierungsstatthalteramt kön-
nen Fällung von Hochstammbäumen in den 
geschützten Hochstammobstbaumgärten be-
willigt werden. 

       
  Sind die Bäume aus ökologischen Gründen 

geschützt, bewilligt das Regierungsstatthal-
teramt deren Fällung, wenn das öffentliche 
Interesse dagegen nicht überwiegt oder 
wenn die Bäume für Mensch, Tier oder Ei-
gentum eine Gefährdung darstellen. 

    

       
 
 

 Sind die Bäume aus landschaftsästhetischen 
Gründen geschützt, so obliegt der Entscheid 
über die Fällung dem Gemeinderat. 
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  Sind die Bäume sowohl aus landschaftsäs-
thetischen als auch aus ökologischen Grün-
den geschützt, so braucht es für die Fällung 
die Zustimmung des Gemeinderats und des 
Regierungsstatthalteramts. 

    

 
 

      

1.4 Beilage 2 B2 «Pflichten-
heft Fachberatung gemäss 
Art. 421 BR»  

 Im zweiten Absatz ist unter Lemma 2 aufge-
führt, dass die Fachpersonen ihren Ge-
schäfts- und Wohnsitz in der Regel aus-
serhalb der Gemeinde Konolfingen haben. 
Wir gehen davon aus, es handelt sich um 
eine Verwechslung und die Gemeinde Frei-
mettigen sollte aufgeführt sein. 

 H  Die Gemeinde Freimettigen hat sich der 
Fachberatung von Konolfingen angeschlos-
sen und den gleichen Fachberaterpool be-
stimmt. Daher hat sie das Pflichtenheft von 
Konolfingen 1:1 übernommen.  
 
Im BR wurde der Ortsname versehentlich 
nicht angepasst.  Das BR wird wie folgt an-
gepasst: 
 
«(…) haben ihren Geschäfts- und Wohnsitz 
in der Regel ausserhalb der Gemeinde Ko-
nolfingen Freimettigen, (…)» 

 
 

      

1.5 Nutzung unverändert 
gemäss Zonenplan 2008 

 Im Zonenplan ist unter den Festlegungen die 
Signatur «Nutzung unverändert gemäss Zo-
nenplan 2008» erfasst. Diese Gebiete sollen 
von der Ortsplanungsrevision ausgenommen 
werden. Damit sich künftig keine Probleme 

 GV  Die Gemeinde ist mit der Änderung einver-
standen, wenn dies der Sache und der An-
wendung dienlich ist. Mit der Änderung wird 
für die Grundeigentümmer:innen die Rechts-
lage verständlicher. 
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mit der Planbeständigkeit ergeben, muss die 
Ausnahme von Beschluss und Genehmi-
gung in Art. 603 BauR (Aufhebung von Vor-
schriften) explizit erwähnt werden. 

 
Das BR wird wie folgt angepasst: 
 
1 Mit Inkrafttreten der baurechtlichen 

Grundordnung werden – vorbehältlich Art. 
603 Abs. 2 – aufgehoben  

 – die baurechtliche Grundordnung vom 
21.04.2009 mit Änderung bis 29.05.2013 

 
2  Für die im Zonenplan bezeichneten Ge-

biete (blau umrandeter Perimeter) gelten 
der genehmigte Zonenplan und das ge-
nehmigte Baureglement vom 21.04.2009. 

       
  Art. 603 BauR ist daher anzupassen. 

Formulierungsvorschlag: 
«Für die im Zonenplan bezeichneten Ge-
biete (blau umrandeter Perimeter) gelten der 
genehmigte Zonenplan und das genehmigte 
Baureglement vom 21.04.2009.» 
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2.  Zonenplan       
       
2.1 Schützenswerter Hoch-
stammobstbaumgarten 

 Mit Beschluss der Gemeindeversammlung 
vom 24.11.2022 wurde der Eventualantrag 
betreffend Hochstammobstgarten auf Par-
zelle Nr. 101 angenommen. Im Zonenplan 
fehlt die Vermassung des schützenswerten 
Hochstammobstbaumgartens. Die Vermas-
sung ist im Zonenplan zu ergänzen. 

 GV  Die Gemeinde ist mit der Änderung einver-
standen, wenn dies der Sache und der An-
wendung dienlich ist. Mit der Änderung wird 
die Abmessung für die Grundeigentüm-
mer:innen besser nachvollziehbar. 
 

       
  Wir schlagen Ihnen vor, dass Sie uns eine 

Koordinatenliste (8-fach) des schützenswer-
ten Hochstammobstbaumgartens einreichen 
und wir die Koordinatenliste neben der Le-
gende von Amtes wegen ergänzen. 

 GV  Die Gemeinde dankt dem AGR für den Vor-
schlag und ist mit der Anpassung von Amtes 
wegen einverstanden. 

 
 

      

2.2 Vermassung Gewässer-
raum der Chise im Bereich 
Naturschutzgebiet «Ae-
gete» 

 Im Rahmen der Genehmigung haben wir ein 
Fachbericht des Tiefbauamtes, Oberingeni-
eurkreis (OIK) II eingeholt. Der OIK II führt 
aus, dass die Gewässerräume korrekt be-
messen sind. Im Zonenplan ist der Gewäs-
serraum an der Chise im Bereich im Bereich 
Naturschutzgebiet «Aegete» zeichnerisch 
korrekt dargestellt, jedoch mit 36 m ver-
masst. Der gesamte Korridor Gewässerraum 
beträgt nach Biodiversitätskurve 36 m. Auf 

 GV  Die Überprüfung hat die Feststellung des 
OIK II bestätigt. Der Gewässerraum ist im 
Plan richtig dargestellt (ca. 15 m ab Gemein-
degrenze). Die Vermassung ist mit 36 m je-
doch nicht korrekt, da sie sich auf die ge-
samte Gewässerraumbreite bezieht.  
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dem Gemeindegebiet Freimettigen sind dies 
entsprechend 18 m aus der Gewässerachse 
resp. ca. 15 m ab der Gemeindegrenze. Die 
Vermassung im Zonenplan ist anzupassen. 

 
 

      

  Ist die Gemeinde einverstanden, korrigieren 
wir die Vermassung (36 m) im Bereich der 
Parzelle Nr. 135 auf 15 m von Amtes wegen. 

 GV  Die Gemeinde dankt dem AGR für den Vor-
schlag und ist mit der Anpassung von Amtes 
wegen einverstanden. 

 
 

      

3. Kommunaler Richtplan  In den Genehmigungsunterlagen sind die 
festgesetzten Wanderwege gemäss kanto-
nalen Sachplan Wanderroutennetz im Zo-
nenplan abgebildet. Der kommunaler Richt-
plan war nicht Teil der Vorprüfung. Auch im 
Publikationstext zur öffentlichen Auflage ist 
keine Mitwirkung zum kommunalen Richt-
plan erwähnt. Es ist unklar, ob eine Mitwir-
kung dazu stattgefunden hat. Da es sich 
beim vorliegenden kommunalen Richtplan 
um ein neues behördenverbindliches Pla-
nungsinstrument handelt, ist gemäss Art. 58 
Abs. 2 des Baugesetzes des Kantons Bern 
vom 09. Juni 1985 (BauG; BSG 721.0) die 
Mitwirkung zu gewähren. Die Mitwirkung 
kann parallel zur öffentlichen Auflage der zu 

 GV  Der Eintrag ist ein Ergebnis der Vorprüfung, 
wurde aufgelegt und vom Gemeinderat Be-
schlossen sowie an der Gemeindeversamm-
lung erläutert. Es ist richtig, dass keine sepa-
rate Mitwirkung nach der Vorprüfung vorge-
nommen wurde. Bisher wurde vom AGR nie 
eine separate Mitwirkung für die Einträge der 
Wanderwege parallel zur Auflage des Zo-
nenplans verlangt. 
 
Da sowieso ein Verfahren nach Art. 122 
Abs. 7/8 BauV für andere Gegenstände 
durchgeführt wird, wird Mitwirkung und 
ein erneuter Gemeinderatsbeschluss vor-
genommen. 
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überarbeitenden Planung durchgeführt wer-
den. In der Publikation sind die beiden Ver-
fahrensschritte auseinanderzuhalten und als 
solche zu deklarieren. Zudem bedarf es an-
schliessend eines Beschlusses des Gemein-
derats über den kommunalen Richtplan. 

       
  Wir bitten Sie, die öffentliche Mitwirkung 

nachzuholen und uns den Beschluss des 
Gemeinderates über die kommunale Richt-
planung einzureichen. 

    

 
 

      

4. Fusswege  Mit Fachberichten vom 13. August 2019, 5. 
November 2021 und 23. Mai 2023 hat sich 
der OIK II zu den Fusswegen geäussert. In 
den Genehmigungsunterlagen wird die The-
matik nicht ausreichend behandelt. Die Ge-
meinden sind in der Pflicht, die Fusswege in 
einem Plan festzulegen (Art. 44 Abs. 2 SG 
und Art. 27 SV) und dafür zu sorgen, dass 
sie frei und möglichst gefahrlos begehbar 
sind (Art. 30 SV). Die Fusswege sind als 
Festlegung in ein kommunales Planungs-
instrument (Zonenplan, Schutzzonenplan 
oder Richtplan) aufzunehmen. 

 GV  Wie aktuell in anderen Gemeinden hat Frei-
metigen die nach dem kant. Sachplan die 
Wege in den Zonenplan als Richtplan Inhalt 
aufgenommen. Das bestehende Siedlungs-
gbiet ist weitgehend überbaut und der innere 
Entwicklungsspielraum u.a. durch das 
grosse Ortsbildschutzgebiet sehr klein. Auf 
Grund der geltenden, übergeordneten Rand-
bedigungen sind zudem zur Zeit keine Ein-
zonungen möglich. Eine weitergehende 
Fusswegplanung ist auf Grund der Entwick-
lungsperspektiven nicht verhältnismässig, 
zumal die wichtigste Verkehrsverbindung 
eine Kantonsstrasse ist und somit nicht in 
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der planerischen Hoheit der Gemeinde. 
       
  Die Planungsinstrumente sind entsprechend 

zu ergänzen. Im Fachbericht des OIK II vom 
13. August 2019 sind die Anforderungen an 
die Fusswegnetzplanung aufgeführt. Der 
OIK II verfügt zudem über Musterbeispiele 
von Fusswegplänen sowie eine Erhebung 
der Schulwege unter den Gemeinden, wel-
che auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt 
wird. 

 GV  Das bestehende Siedlungsgbiet ist weitge-
hend überbaut und der innere Entwicklungs-
spielraum u.a. durch das grosse Ortsbild-
schutzgebiet sehr klein. Auf Grund der gel-
tenden, übergeordneten Randbedigungen 
sind zudem zur Zeit keine Einzonungen 
möglich. Eine weitergehende Fusswegpla-
nung ist auf Grund der Entwicklungsperspek-
tiven nicht verhältnismässig, zumal die wich-
tigste Verkehrsverbindung eine Kantons-
strasse ist und somit nicht in der planeri-
schen Hoheit der Gemeinde. 

       
 
 

 Rückmeldung AGR vom 09.02.2024: Be-
treffend die Umsetzung der Fusswegpla-
nung sind wir mit dem OIK II in Kontakt 
getreten. Grundsätzlich hält auch er am 
Genehmigungsvorbehalt fest, schlägt 
aber das Folgende vor: «Eine minimalis-
tische Lösung wäre zum Beispiel, dass 
die Schulwege abgebildet werden, dann 
wären die wichtigsten Fussverbindungen 
aufgenommen. Die Fusswegplanung 
kann nicht auf die Kantonsstrasse 

   Die Gemeinde ist mit dem Vorschlag einver-
standen und bildet mit einer separaten Sig-
natur die Schulwege ab. 
 
Ergänzung Zonenplan: 
Im Zonenplan wird unter «Festlegungen 
kommunaler Richtplan» ein neuer Legen-
denpunkt «Festgesetzte Schulwege» aufge-
nommen und die Schulwege im Zonenplan 
eingetragen. 
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abgeschoben werden, zudem bildet 
diese auch nur ca. die halbe Situation 
ab.»  
Wir bitten demnach darum, zumindest 
die Schulwege in die Nutzungsplanung 
aufzunehmen. In dieser Hinsicht bleibt 
der Genehmigungsvorbehalt bestehen. 

       
5. Nutzungsplanung in di-
gitaler Form (Art. T4-1 
Abs. 3 BauG) / ÖREB-Ka-
taster 

 Teilweise fehlen festgelegte schützenswerte 
Einzelbäume gemäss Zonenplan. Die digita-
len Daten sind zu überprüfen und entspre-
chend zu korrigieren. Die bereinigten schüt-
zenswerten Einzelbäume inkl. Bereinigungen 
aufgrund des vorliegenden Anhörungsschrei-
ben sind gleichzeitig mit der erneuten Ge-
nehmigungseingabe gestützt auf Art. T4-1 
Abs. 3 BauG im Datenmodell DM.16-Npl-BE 
dem Amt für Geoinformation (AGI) zum 
Download und zur weiteren Verarbeitung zur 
Verfügung zu stellen. 

   Wird vom Datentreuhänder nachgeliefert. 

 
 

      

6. Erhebung der unüber-
bauten Bauzonen 

 Wir haben die noch nicht beurteilte Parzelle 
im Web-Tool akzeptiert. 

   z.K. 
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7. Weiteres Vorgehen  Die unter Ziffer 1.1 bis 1.3, 1.5 sowie 4 ge-
nannten Punkte können im gemischt-gering-
fügigen Verfahren nach Art. 122 Abs. 7 
i.V.m. Art. 122 Abs. 8 (d.h. inkl. Bekanntma-
chung des Beschlusses) der Bauverordnung 
vom 6. März 1985 (BauV; BSG 721.1) berei-
nigt werden. Vorbehalten sind die Änderun-
gen, welche von Amtes wegen vorgenom-
men werden können. 

   z.K. 
 

       
  Im Sinne von Art. 61 Abs. 3 BauG erlauben 

wir uns, Sie zu den aufgeführten Punkten 
anzuhören. Wir bitten um Ihre diesbezügli-
che schriftliche und begründete Antwort in-
nert 30 Tagen ab Erhalt dieses Schreibens. 

    

       


